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INFORMATION 

 
 
Liebe Mitbürgerinnen! Liebe Mitbürger! Liebe Jugend! 
Ich wende mich mit einem Informationsschreiben über die letzte Gemeinderatssitzung und 
aktuelle Themen an euch. 
 
 
Wie bereits im Gemeindeinformationsschreiben vom Oktober 2024 berichtet, befinden sich 
aufgrund der allgemein angespannten wirtschaftlichen Lage in Österreich viele Gemeinden 
und Städte in einer schwierigen finanziellen Situation. Auch die Gemeinde Lackendorf ist 
betroffen.  
Die im Finanzausgleichsgesetz zwischen Bund, Ländern und Gemeinden geregelten 
Abzüge bei den Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben, sind unter 
anderem die Ursache für die finanziellen Probleme. Dadurch ist unsere Handlungsfähigkeit 
in der Gemeinde sehr eingeschränkt. Dies war auch das Hauptthema unserer letzten 
Gemeinderatssitzung. 
 
Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen – weitere Vorgangsweise 
Der Bürgermeister berichtet über die angespannte finanzielle Situation der Gemeinde 
Lackendorf. Wie in vielen weiteren Gemeinden des Burgenlandes soll eine stufenweise 
Erreichung eines ausgeglichenen Gemeindehaushaltes erreicht werden.  
Alle vertretbaren und zumutbaren Maßnahmen sollen im Rahmen des einzuleitenden 
Konsolidierungsprozesses festgestellt und – soweit möglich – umgesetzt werden. 
Ein umfassendes Haushaltskonsolidierungskonzept, mit dem Ziel der stufenweisen 
Erreichung eines ausgeglichenen Gemeindehaushaltes soll im September 2025 
beschlossen werden und als Grundlage für den zu überarbeitenden Voranschlag 2025 
dienen.  
Alle im Zuständigkeits- und Wirkungsbereich der Gemeinde befindlichen Stellen sowie 
sämtliche gemeindeeigenen Einrichtungen werden ausdrücklich zu größtmöglicher 
Ausgabendisziplin und äußerster Sparsamkeit angehalten. Über die erforderlichen 
Maßnahmen wird bis zur nächsten Gemeinderatssitzung beraten. 
 
Überarbeitung Voranschlag 2025 
Der überarbeitete Voranschlag soll auf Grundlage des umfassenden 
Haushaltskonsolidierungskonzeptes im September 2025 beschlossen werden. Ziel ist es, 
die Maßnahmen im Voranschlag abzubilden und so die stufenweise Erreichung eines 
ausgeglichenen Gemeindehaushaltes und die finanzielle Stabilität der Gemeinde 
sicherzustellen. 
 
Verpachtung von Gemeindegrundstücken 
Einige, von einem Landwirt rückgegebene landwirtschaftliche Pachtgrundstücke der 
Gemeinde Lackendorf wurden neu verpachtet.  
 
Widmung in das öffentliche Gut – Kohlackerwald, Grundstück Nr. 2936/2 
Aufgrund eines Teilungsplanes betreffend den Güterweg „Kohlackerwald“ wird vom 
Gemeinderat die Widmung ins öffentliche Gut beschlossen.  
 
 
 
 



 
 
Erneuerbare Energiegemeinschaft Lackendorf 
Die beabsichtigte Gründung einer Energiegemeinschaft auf Basis der installierten 
Photovoltaikanlagen unter Einbeziehung aller Gemeindegebäude wird vorerst 
zurückgestellt. Eine neuerliche Beratung soll erfolgen, nachdem die ersten 
Jahresabrechnungen vorliegen. 
 

* * * * * 
 

Pflege von Gehsteigen und Grünflächen 

Gemäß § 93 Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO) sowie der 
straßenpolizeilichen Verordnung der Gemeinde sind Eigentümerinnen und Eigentümer von 
Liegenschaften im Ortsgebiet verpflichtet, die entlang ihrer Grundstücke verlaufenden 
öffentlichen Gehsteige und Gehwege sauber und verkehrssicher zu halten. 
Diese Verpflichtung umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten: 

 regelmäßiges Entfernen von Laub, Schmutz und Unkraut, 
 das Mähen von angrenzenden Grünflächen, 
 Schneeräumung und Streuen bei Schnee und Eis im Winter, 
 das Zurückschneiden von Pflanzen, Sträuchern und Ästen, die aus 

Privatgrundstücken in den öffentlichen Raum ragen. 
Diese Maßnahmen leisten einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit aller 
Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie zu einem gepflegten Erscheinungsbild 
unserer Gemeinde. 
Wir bitten alle Anrainerinnen und Anrainer um verlässliche Einhaltung dieser 
Verpflichtung und danken für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis. 
Hinweis: Die Nichteinhaltung dieser Pflichten kann eine Verwaltungsübertretung darstellen 
und mit einer Geldstrafe geahndet werden. 

Wärmepreisdeckel 2025 
Mit 1. Juli 2025 sind Änderungen der Richtlinie in Kraft getreten.  

 Förderwürdig sind burgenländische Haushalte mit einem maximalen Netto-
Jahreshaushaltseinkommen von bis zu € 43.000,- 

 Die maximale Förderhöhe beträgt € 1.000,- 
 Die Zumutbarkeitsgrenzen der Heizkosten pro Haushalt sind wie folgt: 

o bis zu € 23.000,-    -   3 % 
o bis zu € 33.000,-    -   5 % 
o bis zu € 43.000,-    -   7 % 

Nähere Informationen sind unter https://www.burgenland.at/themen/soziales/sozial-und-
klimafonds/waermepreisdeckel zu finden. 
 

 
 
 
Ich wünsche allen LackendorferInnen eine unbeschwerte 
Sommerzeit und den Schülern erholsame Ferien und 
verbleibe mit freundlichen Grüßen. 

  Ihr 
 
 
 
 

 
 

Werner Hofer, Bürgermeister 

 


